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Einladung zur 15. Sitzung des Kreistages des Landkr eises Eichsfeld am 12. Dezem-
ber 2007 
 
Die 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am 
 

Mittwoch, den 12. Dezember 2007 um 16:00 Uhr,  
 
im Sitzungssaal des Kreistages in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt. 
 
Tagesordnung:  
 
I. Öffentlicher Teil 
 

01.   Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

02.   Festlegung der Tagesordnung 

03.   Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 14. Sitzung des Kreistages am 
25. September 2007 

04.   Entscheidung über eine außerplanmäßige Ausgabe für die Umbuchung der Fördermittelrück-
zahlung IZBB-Maßnahme Regelschule Dingelstädt 

05.   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008 des Landkreises Eichsfeld 

06.   Finanzplan 2008 des Landkreises Eichsfeld 

07.   Umschuldung von Kommunaldarlehen 

08.   Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2007 der Eichsfelder Kulturbetriebe 

09.   Beteiligung des Landkreises Eichsfeld am Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thürin-
ger Grundschulen“ 

10.   Fortschreibung des Jugendförderplanes 2006 bis 2008 des Landkreises Eichsfeld 
Hier: Aufnahme der Verwaltungsgemeinschaft „Leinetal“ in den Maßnahmenkatalog 

11.   LEADER 2007-2013 – des Landkreises Eichsfeld 

12.   Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld 

13.   Mitteilungen und Anfragen 

 
II. Nichtöffentlicher Teil 
 
Heilbad Heiligenstadt, 03.12.2007 
 
 
gez. Dr. Henning 
Landrat 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbu chbereinigungsgesetz 
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsvero rdnung (SachenR-DV)  
 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbeschein igung für den Wasserleitungsverband Ost-
Obereichsfeld 
 
Der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld" Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das 
Bestehe einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirt-
schaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV 
zu bescheinigen. 
 
1) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 32 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1441 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      
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 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen.  Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
2) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 1 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1380 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
3) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 34 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1441 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
4) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 8 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 905 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
5) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 9 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 839 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

      

6) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 35 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1441 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
7) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 29/4 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 23 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens be-
trägt 6,00 m 

    
8) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 28 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 303 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC n der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
9) Gemarkung Kefferhausen Flur 9 Flurstück 36 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1296 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC n der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 
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10) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 35 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1034 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. 

    
11) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 215/2 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1441 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
12) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 39 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1009 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
13) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 205 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1441 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
14) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 283/37 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1359 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
15) Gemarkung Kefferhausen Flur 11 Flurstück 53 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1359 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
16) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 160/14 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 7 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
17) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 23 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1054 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 
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18) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 22 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 86 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
19) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 136 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
20) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 130 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
21) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 5 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1103 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
22) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 6 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1248 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
23) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 161/20 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 734 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
24) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 24 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 294 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
25) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 7 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 602 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 
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26) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 8 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 601 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
27) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 11 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 886 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
28) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 12 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1025 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
29) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 103/42 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 746 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
30) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 43 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1477 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
31) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 44 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 555 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
32) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 45 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 170 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
33) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 104/46 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 280 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 
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34) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 102/42 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1187 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
35) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 89 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
36) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 94 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
37) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 58 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 202 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
38) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 90 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

      

39) Gemarkung Kefferhausen Flur 
 

16 
 

Flurstück 56 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 332 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
40) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 55 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 746 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
41) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 54 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 523 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 
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42) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 53 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 269 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
43) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 52 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 980 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
44) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 51 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 980 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
45) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 87 

 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
 

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an 
beim 

 

 
eingesehen werden. 
 
Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstücks-
eigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechti-
gung  (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben. 
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:  
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Geset-
zes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. 
Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gege-
bene Maß hinaus beeint rächtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsun-
ternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geklärt  werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit 
der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher 
nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. 
Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist.  Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass 
das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, 

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere  Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33 
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betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht 
Gebrauch zu machen. 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 04.12.2007 
 
Der Landrat  
 
 
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbu chbereinigungsgesetz 
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsvero rdnung (SachenR-DV)  
 
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbeschein igung für den Wasserleitungsverband „Ost-
Obereichsfeld" 
 
Der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld" Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Was-
serbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das 
Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirt-
schaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV 
zu bescheinigen. 
 
1) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 73 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 606 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Trinkwasserleitung DN 150 PVC mit Steuerkabel in der Ortslage 
Wachstedt.  Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
2) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 45 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 1078 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Entlüftungsschacht in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des 
Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
3) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 19 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 9 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
4) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 70 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 605 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
5) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 29/1 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 9 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
6) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 25/1 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 403 
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 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
7) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 66 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 605 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
8) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 80/44 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 583 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel sowie Entlüftungsschacht in der Ortslage 
Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m 

    
9) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 81/44 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 41 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
10) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 47 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 4 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. 

    
11) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 71 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 605 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
12) Gemarkung Wachstedt Flur 5 Flurstück 74 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 606 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutz-
streifens beträgt 6,00 m 

    
13) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 74 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 577 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

      
14) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 27 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 249 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      
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 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
15) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 83 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 607 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
16) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 54 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 130 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
17) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 55 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 130 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
18) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 82 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 607 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
19) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 53 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 585 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
20) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 52 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 1087 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
21) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 51 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 472 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
22) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 50 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 472 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      
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 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
23) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 49/2 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 334 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
24) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 49/1 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 382 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
25) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 48 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 498 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
26) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 47 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 9 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
27) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 46 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 9 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
28) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 45 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 392 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
29) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 44 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 336 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
30) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 80 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 607 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      
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 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
31) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 93/43 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 1088 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
32) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 94/43 

 eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 117 

 Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:      

 Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 
6,00 m 

    
 
Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an  
beim 
 

 
eingesehen werden. 
 
Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstücks-
eigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechti-
gung  (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben. 
 
Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:  
Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Geset-
zes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehe-
maligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. 
Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle 
danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gege-
bene Maß hinaus beeint rächtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsun-
ternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an 
dem Grundstück geklärt  werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Wider-
spruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit 
der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher 
nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. 
Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte 
Leitungsführung nicht richtig ist.  Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass 
das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, 
betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht 
Gebrauch zu machen. 
 
Heilbad Heiligenstadt, den 04.12.2007 
 
Der Landrat 
 
 

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere  Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33 
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Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen  
 
Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlun g des Trinkwasserzweck-
verbandes “Obere Hahle”  
 
Am Montag dem 10. Dezember 2007, um 18.00 Uhr findet im großen Sitzungsraum des Bürgerhauses der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen die Verbandsversamm-
lung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ statt. 
 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden und Eröffnung der Sitzung 
2. Beststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Verbandsräte und Beschluss fähigkeit 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2007 

Beschlussvorlage: 04/2007 
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2008 

Beschlussvorlage: 05/2007 
6. Information und Beschlussfassung zum Austritt aus dem Altlastenzweckverband 

Nord-Ostthüringen (ALZO N/O) 
Beschlussvorlage: 06/2007 

7. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007 
Beschlussvorlage: 07/2007 

8. Anfragen, Sonstiges 
 
Teistungen, 26. November 2007 
 

gez. Dornieden 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlun g des Abwasserzweck-
verbandes “Obere Hahle”  
 
Am Montag, dem 10. Dezember 2007, um 19.00 Uhr, findet im großen Sitzungsraum des Bürgerhauses der 
Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen die Verbandsversamm-
lung des Abwasserzweckverbandes„Obere Hahle“ statt. 
 
Tagesordnung:  
1. Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden und Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Verbandsräte und  

Beschlussfähigkeit 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2007 

Beschlussvorlage: 05/2007 
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für 2008 

Beschlussvorlage: 06/2007 
6. Information zum fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept 
7. Information und Beschlussfassung zum Austritt aus dem Altlastenzweckverband 

Nord-Ostthüringen (ALZO N/O) 
Beschlussvorlage: 07/2007 

8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007 
Beschlussvorlage: 08/2007 

9. Anfragen, Sonstiges 
 
Teistungen, 26. November 2007 
 

gez. Dornieden 
Verbandsvorsitzender 
 
 



Veröffentlichungen sonstiger Stellen 

 

 
Amtsblatt für den Landkreis Eichsfeld / Nr.: 40                                       Heilbad Heiligenstadt, den 05.12.2007 
 

- 349 - 

Wasserleitungsverband, Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf 
 
Jahresrechnung zur Feststellung des Jahresabschluss es 2006 des Wasserleitungs-
verbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf gemäß § 25 Abs. 4 der Thüringer Eigenbe-
triebsverordnung  
 
1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss Nr. 3/2007 vom 27.11.2007 den Lagebericht und den Jah-

resabschluss 2006  
 - gez. Brand, Verbandsvorsitzender – wie folgt festgestellt: 

 
Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 53.176,51 € festgestellt.  
Behandlung des Jahresgewinnes: 
Der festgestellte Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen. 
Der Verlustvortrag beträgt somit: 
Vorjahre:                      105.131,47 € 
2006:                               53.176,51 € 
Insgesamt:                     51.954,96 €  
 
Die Bilanz zum 31. Dezember 2006 schließt mit einer Bilanzsumme von  7.001.202,28 €. 
 
Mit Beschluss Nr. 3/2007 wurden dem Werkleiter, dem Verbandsvorsitzendem und dem Verbandsauschuss 
Entlastung für das Jahr 2006 erteilt. 

 
2. Der Bestätigungsvermerk der zur Abschlussprüfung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der 

WIBERA Wirtschaftsberatung AG Erfurt, für den Jahresabschluss lautet: 
 
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 23. August 2007 den fol-
genden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers  
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz- Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – 
unter Einbeziehung der Buchführung und den Lage- bericht des Wasserleitungsverbandes ‚Ost-
Obereichs feld’ Helmsdorf, Helmsdorf, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwor-
tung der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht ab-
zugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-
men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-
sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlun-
gen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung wer-
den die Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben 
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresab-
schluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und ver-
mittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-,  Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht im 
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Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“ 
 
Erfurt, den 23. August 2007 
 
(Stockmeyer)    (Milosch) 
Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer 
 

 
 
3. Der Jahresabschluß 2006 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 02.01.2008 bis 16.01.2008 in 

den Räumen der Verwaltung des Wasserleitungsverbandes „Ost – Obereichs feld“ Helmsdorf, Hauptstraße 
3, von Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 7:00 Uhr bis 14:45 Uhr aus. 

 
Helmsdorf, 30.11.2007 
 
Brand, Siegfried     (Siegel) 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
 


